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Haushaltssatzung  

 
Haushaltssatzung der Stadt Dormagen für das Haushaltsjahr 2022 
 
 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 29.09.2020 geändert worden ist, hat 
das Vertretungsorgan der Kommune Stadt Dormagen mit Beschluss vom 16.12.2021 folgende Haushaltssatzung 
erlassen: 

 
 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussicht-
lich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden 
Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 
 
 
im Ergebnisplan mit 
 

  

dem Gesamtbetrag der Erträge auf  192.641.300  EUR 

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  191.527.900  EUR 

   

im Finanzplan mit 
 

 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 173.361.200  EUR 

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 194.644.000  EUR 

  

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 16.029.900  EUR 

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 60.642.700  EUR 

  

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 351.379.700  EUR 

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 285.484.100  EUR 

festgesetzt.  

 
 

§ 2 

 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für  

Investitionen erforderlich ist beträgt  37.300.000  EUR 

davon zur Weiterleitung an energieversorgung dormagen gmbh 7.000.000  EUR 
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§ 3 

 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionszahlungen in 

künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 9.997.900  EUR 

festgesetzt. 
 
 

§ 4 

 

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen. 
 
 

§ 5 

 

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, 

wird auf 160.000.000 EUR  

festgesetzt. 
 
 

§ 6 

 

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt: 
 

1. Grundsteuer  
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 241 v. H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 435 v. H. 
   

2. Gewerbesteuer auf 450 v. H. 

   

Die Angaben der Steuersätze haben nur deklaratorische Bedeutung, da der Rat der Stadt Dormagen die Hebes-
ätze mittels separater Satzung beschließt. 

 
 

§ 7 

 
1. Nach § 83 I GO NRW entscheidet der Kämmerer über die Leistung unerheblicher über- und außerplan-

mäßiger Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet 
ist. Als unerheblich gelten: 

 
1.1. über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bis zu 

einer Höhe von 50.000 EUR im Einzelfall, 
 
1.2. über- und außerplanmäßige Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit bis zu einer Höhe 

von 100.000 EUR im Einzelfall, 
 
1.3. über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und 

Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit – unabhängig von ihrer Höhe – wenn sie auf-
grund rechtlicher oder vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind. 

 
2. Soweit im Laufe des Haushaltsjahres über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen erteilt 

werden müssen, entscheidet im Rahmen der Vorschriften nach § 85 GO NRW der Kämmerer: 
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2.1. in unbegrenzter Höhe, wenn in den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigung erteilt wird, 
Auszahlungen in mindestens gleicher Höhe in der mittelfristigen Finanzplanung enthalten sind, 

 
2.2. bis zu einer Höhe von 250.000 EUR, soweit in den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächti-

gung erteilt werden soll, Auszahlungen nicht in mindestens gleicher Höhe in der mittelfristigen Finanzpla-
nung enthalten sind. 

 
 

§ 8 

 

Nach § 3 I Landesbesoldungsgesetz NRW wird der Bürgermeister ermächtigt, Beamte mit Rückwirkung von 
höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle einzuweisen, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten 
des verliehenen oder eines gleichwertigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die 
sie eingewiesen werden, besetzbar waren. 
 
 

§ 9 

 

Flexible Haushaltsbewirtschaftung im Ergebnisplan / in der Ergebnisrechnung 
 
Gem. § 21 KomHVO NRW werden die nachfolgenden Sachkontengruppen zu jeweils eigenen Deckungskreises 
verbunden und sind somit über die Produktbudgets / Fachbereiche und Dezernate hinaus gegenseitig deckungs-
fähig. Sie können nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Kämmerers zur Deckung herangezogen werden. 
 

1. alle Personalaufwendungen 
2. alle Fortbildungsaufwendungen 
3. alle Abschreibungen 
4. alle Aufwendungen zur Kostenerstattung an die Tochtergesellschaften 
5. alle Aufwendungen der internen Leistungsverrechnung 

 
Grundsätzlich nicht für andere Aufwendungen zur Deckung herangezogen werden können die Verfügungsmittel 
des Bürgermeisters sowie die durch besondere Deckungsvermerke gebundenen Mittel. 
 
Alle anderen Aufwendungen und Erträge eines Dezernats werden zu Budgets verbunden.  
Innerhalb der Budgets sind die Summen der Erträge und Aufwendungen verbindlich.  
 
 

§ 10 

Flexible Haushaltsbewirtschaftung im Finanzplan / in der Finanzrechnung 
 
Gem. § 21 KomHVO NRW werden die nachfolgenden Sachkontengruppen zu jeweils eigenen Deckungskreises 
verbunden und sind somit über die Produktbudgets / Fachbereiche und Dezernate hinaus gegenseitig deckungs-
fähig. Sie können nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Kämmerers zur Deckung herangezogen werden. 
 

1. alle Personalaufwendungen 
2. alle Fortbildungsaufwendungen 
3. alle Aufwendungen zur Kostenerstattung an die Tochtergesellschaften 

 
Grundsätzlich nicht für andere Auszahlungen zur Deckung herangezogen werden können die Verfügungsmittel 
des Bürgermeisters sowie die durch besondere Deckungsvermerke gebundenen Mittel  
 
Alle anderen Aufwendungen und Erträge eines Dezernats werden zu Budgets verbunden.  
Innerhalb der Budgets sind die Summen der Erträge und Aufwendungen verbindlich.  
 
Grundsätzlich werden alle investiven Einzahlungen und Auszahlungen im Haushalt der Stadt Dormagen zu einem 
Gesamtinvestitionsbudget zusammengefasst und sind gegenseitig deckungsfähig, ausgenommen die Investitio-
nen mit Einzeldeckungsvermerk. 
 
 





1 Strategische Ziele Konzern Stadt Dormagen 

Die Steuerung des demografischen Wandels in Dormagen steht unter dem Leitmotiv "Men-

schen in Dormagen halten und für Dormagen gewinnen". Es soll eine langfristige ziel- und 

demografieorientierte Stadtentwicklung in den verschiedenen Aufgabenbereichen erreicht 

werden. Die Wettbewerbs- und Standortqualitäten der Stadt Dormagen sind sicherzustellen, 

damit Dormagen auch in Zukunft als Wohn-, Lebens-, Arbeits- und Wirtschaftsstandort attrak-

tiv ist. 

Die strategischen Ziele bilden "Leitplanken" in einem fortlaufenden und in Veränderung be-

findlichen Prozess. Handlungsschwerpunkte für die laufende Wahlperiode werden durch die 

mittelfristigen Wirkungsziele gesetzt. 

Dauerhafte Querschnittsaufgaben wie eine wirtschaftliche, effiziente und sparsame Haushalts-

führung oder die Integration als besondere aktuelle Aufgabe bleiben unberührt. 

1. Bürgerinnen und Bürger nutzen vielfältige, niederschwellige Angebote der aktiven Be-

teiligung zur Gestaltung des Stadtlebens. 

 

2. Kinder und ihre Familien finden in Dormagen gute Bedingungen für ihre Zukunft. In der 

Stadt Dormagen besteht eine hohe Qualität in der Kinder- und Jugendfürsorge. Diese 

trägt dazu bei, die Entwicklung der Kinder von Beginn an zu fördern. 

 

3. Die Stadt Dormagen richtet ihre Dienstleistungen kundenorientiert und wirtschaftlich 

auf die sich verändernde Alters- und Bevölkerungsstruktur aus. 

 

4. Die Stadt Dormagen verfügt über eine gesicherte Finanzgrundlage und kooperiert in 

der Region. 

 

5. Dormagen verfügt über ein bedarfsgerechtes und generationsübergreifendes Infra-

strukturangebot. 

 

6. Die Attraktivität des Arbeits- und Wirtschaftsstandortes Dormagen ist durch bestmögli-

che Standortbedingungen gesichert. In der Kooperation mit Unternehmen und Wirt-

schaft sind familiengerechte Strukturen zur Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf 

und ein attraktives Lebens-, Arbeits- und Wohnumfeld vorhanden. 

 

7. Ein möglichst langes selbstbestimmtes Leben im Alter wird ermöglicht. 

 

8. Die Stadt Dormagen geht verantwortungsvoll mit Natur und Umwelt um und orientiert 

ihr Handeln an den Kriterien der Nachhaltigkeit. 

 

2 Allgemeines 

2.1 Gesetzliche Grundlagen 

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemein-

den im Land Nordrhein-Westfalen (NKF) in Kraft getreten. Darin wurden die Kommunen ver-

pflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung 

umzustellen. 



Mit dem doppischen Haushalts- und Rechnungswesen kommen moderne betriebswirtschaftli-

che Instrumente und Methoden zum Einsatz. Damit sollen das kommunale Ressourcenauf-

kommen und der Ressourcenverbrauch (Aufwand, Erträge, Abschreibungen) dargestellt, die 

Verpflichtungen periodengerecht zugeordnet (z. B. Bildung von Rückstellungen) sowie die Ver-

mögens- und Kapitalsituation (Jahresabschluss) abgebildet werden. 

Im Mittelpunkt des kommunalen Rechnungswesens stehen die von der Kommune bereit ge-

stellten Leistungen und Produkte, die in diesem Haushaltsplan dargestellt werden. 

Zentrale Bestandteile des NKF sind: 

 die Ergebnisrechnung, die einer Gewinn- und Verlustrechnung entspricht und sämtli-

che Erträge und Aufwendungen sowie den Ergebnissaldo erfasst. Sie bildet somit das 

Ressourcenaufkommen sowie den Ressourcenverbrauch ab, 

 die Finanzrechnung, die auf Zahlungsströme abstellt und sämtliche Einzahlungen und 

Auszahlungen, einschließlich der Auszahlungen für Investitionen, einen ggf. erforderli-

chen Kreditbedarf sowie einen Liquiditätssaldo ausweist, 

 die Bilanz, die die Vermögenssituation der Gemeinde und dessen Finanzierung abbil-

det. Zudem weist sie die ausstehenden Forderungen und Verbindlichkeiten aus. 

 

Dem Haushaltsplan ist gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO 

NRW) ein Vorbericht als Anlage beizufügen. Dieser soll gemäß § 7 KomHVO NRW einen 

Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben sowie die aktuelle Lage und die 

Entwicklung darstellen.  

§ 7 KomHVO NRW sieht gemäß Abs. 2 vor: 

- Nr. 1 die wesentlichen Ziele und Strategien der Kommune sowie die Änderungen gegen-

über dem Vorjahr zu erläutern.  

- Nr. 2 die Erläuterung, wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen 

und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie 

die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleich-

kommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen 

Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Fi-

nanzplanungszeitraums entwickeln werden. 

- Nr. 3 die Erläuterung der Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals im 

Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren und in welchem Ver-

hältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht. 

- Nr. 4 welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im 

Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der 

folgenden Jahre ergeben, zu erläutern. 

- Nr. 5 die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzie-

rungstätigkeit unter besonderer Angabe der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive des 

darzustellenden Abbaupfades, zu erläutern. 

- Nr. 6 bei Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts die Verwirklichung der für das 

Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und die Auswirkung ebendie-

ser auf künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage, zu erläutern. 

- Nr. 7 zu erläutern, welche wesentlichen hauswirtschaftlichen Belastungen sich insbeson-

dere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisati-

onseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskosten-

anteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährver-

trägen ergeben werden oder zu erwarten sind aus  



a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften 

Sonderrechnungen geführt werden, 

b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt 

ist, und 

c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen 

in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts. 

 

2.2 Interne Kreditlinien im Cash-Management 

Die satzungsmäßige Obergrenze für die Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch ge-

nommen werden dürfen, beträgt 160 Mio. € für das Haushaltsjahr. Um eine bessere Steuerung 

der internen Kreditvergabe für die an das Cash-Management angeschlossenen Betriebe zu 

erreichen, wurde den Betrieben jeweils eine interne Kreditlinie zugeteilt. Diese Zuteilungen 

werden vom Rat der Stadt Dormagen mit der Verabschiedung des Haushalts beschlossen. 

 

Stadt Dormagen 73.000.000 € 

Eigenbetrieb Dormagen 50.000.000 € 

Technische Betriebe Dormagen 7.500.000 € 

evd energieversorgung dormagen gmbh 6.000.000 € 

Stadtbad- und Verkehrsgesellschaft Dormagen mbH 17.000.000 € 

StadtBus Dormagen GmbH 3.000.000 € 

Dormagener Sozialdienst gGmbH 500.000 € 

Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsges. Dormagen mbH 2.000.000 € 

Wohnraumgesellschaft Dormagen GmbH & Co. KG 1.000.000 € 

Summe 160.000.000 € 

 

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie wird der Liquiditätsrahmen derzeit überprüft und 
kann im Zuge der Haushaltsberatungen angepasst werden. 
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1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan 

Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft nach § 75 GO NRW so zu planen und zu führen, 

dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Haushalt muss in jedem Jahr in 

Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Ergeb-

nisplan kein negatives Ergebnis ausweist. Er gilt als ausgeglichen, wenn ein Fehlbedarf durch 

Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden kann (§ 75 Abs. 2 GO). 

Dabei stellt die Bewältigung der wirtschaftlichen und finanziellen Folgen der COVID-19-Pan-

demie die öffentlichen Haushalte seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 vor große Her-

ausforderungen. Im Jahr 2020 haben Bund und Land durch zahlreiche Förderprogramme und 

die Beteiligung an den Steuerausfällen die finanziellen Auswirkungen in den Kommunen ab-

federn können. Unter Berücksichtigung der aktuellen Steuerschätzung des Bundes werden bis 

2025 weitere erhebliche Einnahmeverluste bei den Steuern erwartet. Das Land NRW hat mit 

dem Eckwert zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2022 angekündigt, die Steuerverluste 

in der Verbundmasse nach 2021 nochmals für 2022 über Kreditmittel aufzustocken und dar-

über hinaus eine Steigerung von 3,46 % zu 2021 berücksichtigt. Damit wird die Entwicklung 

der für Dormagen elementaren Schlüsselzuweisungen zumindest für 2022 (Stand Arbeits-

kreisrechnung zum GFG 2022) stabilisiert. Für die Folgejahre fehlen allerdings Zusagen zur 

Kompensation weiterer Steuerausfälle in der Verbundmasse. 

Über das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der 

kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen“ (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – 

NKF-CIG) hat das Landeskabinett die Grundlage dafür gelegt, dass die belasteten Kommunen 

Finanzschäden separat in den Haushalten ausweisen, damit sie genehmigungsfähig bleiben. 

Das Gesetz wird aktuell in einem Entwurf beraten, um es auch für den Haushaltsplan 2022 

anwenden zu können. 

Nach diesem Gesetzesentwurf ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2022 die in-

folge der COVID-19-Pandemie zu prognostizierende Haushaltsbelastung zu isolieren. Als Ver-

gleich gilt nach § 4 des NKF-CIG die letzte Haushaltssatzung, welche Haushaltsbelastungen 

aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbe-

dingte Veränderungen fortzuschreiben ist. Die Haushaltsbelastung in Form von Mindererträ-

gen beziehungsweise Mehraufwendungen ist zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüber-

stellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2022 erstellten Ergebnis-

plans mit einer Nebenrechnung vorzunehmen. Die so ermittelten Schäden wurden nur bis zum 

Jahr 2024 aufgestellt, da ab dem Jahr 2025 diese Bilanzierungshilfe abgeschrieben werden 

muss und so die späteren Haushaltsjahre belastet. Im Jahr 2024 steht der Kommune aber das 

einmalig auszuübende Recht zu, für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025, die Bilanzie-

rungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital auszubuchen. Dies führt dann zu einer 

Verringerung des Eigenkapitals und hat somit auch Auswirkungen auf eine mögliche Aufstel-

lung von Haushaltssicherungskonzepten mit den in § 76 Abs. 1 GO NRW festgelegten Quoten 

nach diesem Zeitraum. Darüber hinaus ist aufgrund der hohen Beträge und der unterschiedli-

chen Handhabung pro Gemeinde der Vergleich von bestimmten Bilanzkennzahlen somit er-

schwert. 

Die eingebrachte Verlängerung des NKF-CIG für 2022 enthält noch keine Regelung zur tat-

sächlichen Anwendung der Isolierung ab dem Haushaltsjahr 2023, insofern besteht noch ein 

erhebliches Risiko für die kommenden Haushaltsplanungen ab 2023. Ohne die Möglichkeit 



einer Anwendung der Isolierung der Finanzschäden nach dem NKF-CIG über 2022 hinaus, 

wäre in 2023 und 2024 mit hohen Defiziten zu rechnen, sofern keine anderweitigen Finanzhil-

fen von Bund und Land erfolgen. 

Die Auflösung der Schäden ist im Planjahr 2025 mit 500 T€ bei den Abschreibungen veran-

schlagt. Der Betrag ermittelt sich aus ca. der hälftigen Summe der Coronaschäden über die 

Jahre 2020 bis 2024, welche über 50 Jahre aufwandswirksam aufgelöst wird. Der andere Teil 

wird mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. 

  



Übersicht über die Corona-bedingten Schäden des Haushaltsplans 

Bud- 
get 

Bezei- 
chnung 

Konto Plan 2022 
alt 

Plan 2022 
neu 

Abwei-
chung 

alt - neu 

010 Allg. 
FiWi 

Grundsteuer B 10.730.000 10.250.000 480.000 

010 Allg. 
FiWi 

Gewerbesteuer 37.670.000 35.000.000 2.670.000 

010 Allg. 
FiWi 

Gemeindeanteil an der Ein-
kommensteuer 

44.100.000 37.680.000 6.420.000 

010 Allg. 
FiWi 

Gemeindeanteil an der Um-
satzsteuer 

5.932.000 5.107.000 825.000 

010 Allg. 
FiWi 

Kompensationsleistungen 
(Familienleistungsausgleich) 

3.914.000 3.775.000 139.000 

010 Allg. 
FiWi 

Gewerbesteuerumlage -2.930.000 -2.720.000 -210.000 

049 VHS Teilnehmergebühren 295.000 122.500 172.500 

049 VHS Honoraraufwand -440.000 -310.000 -130.000 

    Summe 99.271.000 88.904.500 10.366.500 

            

Bud-
get 

Bezeich-
nung 

Konto Plan 2023 
alt 

Plan 2023 
neu 

Abwei-
chung 

alt - neu 

010 Allg. 
FiWi 

Grundsteuer B 10.948.000 10.300.000 648.000 

010 Allg. 
FiWi 

Gemeindeanteil an der Ein-
kommensteuer 

44.980.000 39.900.000 5.070.000 

010 Allg. 
FiWi 

Gemeindeanteil an der Um-
satzsteuer 

6.036.000 5.234.000 802.000 

010 Allg. 
FiWi 

Kompensationsleistungen 
(Familienleistungsausgleich) 

4.042.000 3.983.000 144.000 

    Summe 66.006.000 59.342.000 6.664.000 

            

Bud-
get 

Bezeich-
nung 

Konto Plan 2024 
fortge-

schrieben 

Plan 2024 
neu 

Abwei-
chung 

alt - neu 

010 Allg. 
FiWi 

Grundsteuer B 11.170.000 10.350.000 820.000 

010 Allg. 
FiWi 

Gemeindeanteil an der Ein-
kommensteuer 

46.755.000 42.420.000 4.335.000 

010 Allg. 
FiWi 

Gemeindeanteil an der Um-
satzsteuer 

6.151.000 5.334.000 817.000 

010 Allg. 
FiWi 

Kompensationsleistungen 
(Familienleistungsausgleich) 

4.176.000 3.983.000 193.000 

    Summe 68.252.000 62.087.000 6.165.000 

  



Wesentliche Änderungen in der Struktur des Haushalts 

Gegenüber dem verabschiedeten Haushaltsplan 2021 haben sich zu dem Haushaltsplan 2022 

wesentliche strukturelle Änderungen ergeben, die bei der Gesamtbetrachtung des Ergebnis- 

und Finanzplans zu relativ hohen Änderungen im Vergleich zum Vorjahresansatz bzw. zum 

Ergebnis des Vorvorjahres führen. Als Beispiel sind hier die Öffentlich-rechtlichen Leistungs-

entgelte zu nennen, die die Gebührenerträge der Entwässerung nun beinhalten. Die Betrach-

tung der nicht von der Änderung betroffenen Budgetpläne auf Dezernats-, Fachbereichs- bzw. 

Budgetebene ist weiterhin im Zeitreihenvergleich möglich. 

Betroffen sind folgende Einheiten: 

 Dezernat 2 

o Fachbereich Finanzen 

 Budget 043 Straßenbau 

  

 Dezernat 4 

o Besondere Budgets Dezernat 4 

 Budget 056 Stadtentwässerung 

Diese Änderungen sind in der Umstrukturierung der Technischen Betriebe Dormagen AöR 

(TBD) begründet. Die in diesem Haushaltsplan umgesetzte Struktur entspricht der Struktur, 

welche in der Drucksache 10/0566 dargestellt ist. Die Umstrukturierung der AöR ist aufgrund 

zukünftiger tiefgreifender Änderungen des Umsatzsteuerrechts notwendig. Ziel ist es neben 

der Reduzierung des Steuerrisikos, die TBD AöR in ihrer bestehenden Zusammensetzung 

sowie bewährten Leistungsfähigkeit möglichst beizubehalten und mit der Umstrukturierung so 

viele Vorteile wie möglich zu generieren. Die Sparte Stadtentwässerung verbleibt dabei aus 

finanzstrategischen Gründen im Kernhaushalt der Stadt und ist im Dezernat 4 angesiedelt. Im 

Falle der Ausgliederung würde eine Neubewertung in diesem Bereich den Haushaltsausgleich 

(bedingt durch die freigesetzten erhöhten Abschreibungen) deutlich erschweren. 

Darüber hinaus wird der Aufgabenbereich Straßenunterhaltung und das dazugehörige Stra-

ßenvermögen wieder unter einem „Dach“ zusammengeführt. Bisher waren die Budgets ge-

trennt, da ein Übertrag des Straßenvermögens auf eine AöR rechtlich nicht möglich war. 

Der Wirtschaftsplan der neu zugründenden eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist in Band 3 

des Haushaltsplans beigefügt. 

  



Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des 

Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres: 

  

Ergebnisübersicht (in Tausend EUR) 

 
Ergebnis 

2020 
Ansatz 
2021 

Ansatz 
2022 

1 - Steuern und ähnliche Abgaben 79.431,90 85.431 93.336 

2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 35.136,09 25.354 26.863 

3 - Sonstige Transfererträge 741,27 768 701 

4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 17.226,38 18.833 29.783 

5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.098,37 1.988 2.492 

6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe-
teiligungen 

19.006,81 19.421 20.513 

7 - Sonstige ordentliche Erträge 10.870,77 13.047 6.913 

8 - Aktivierte Eigenleistungen -- -- 100 

10 - Ordentliche Erträge 163.511,59 164.841 180.700 

11 - Personalaufwendungen 40.522,06 42.601 46.836 

12 - Versorgungsaufwendungen 5.700,56 4.818 4.852 

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.634,69 19.775 20.229 

14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.534,16 4.943 4.722 

15 - Transferaufwendungen 72.831,35 77.310 84.488 

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 29.007,71 30.839 28.532 

17 - Ordentliche Aufwendungen 169.230,52 180.286 189.658 

18 - Ordentliches Ergebnis -5.718,93 -15.445 -8.958 

19 - Finanzerträge 707,60 1.303 1.575 

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 631,96 1.225 1.870 

21 - Finanzergebnis 75,64 78 -295 

22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig-
keit 

-5.643,29 -15.366 -9.253 

23 - Außerordentliche Erträge 6.954,85 17.010 10.367 

25 - Außerordentliches Ergebnis 6.954,85 17.010 10.367 

26 - Jahresergebnis 1.311,55 1.644 1.113 

28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minder-
aufwand 

1.311,55 1.644 1.113 

  






